Landeswahlprogramm der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) Nordrhein-Westfalens für die Landtagswahl am 9. Mai 2010

Auf der Landeskonferenz der AsF am 6. Februar 2010 in Mülheim haben wir frauenpolitische Schwerpunkte für die Arbeit im Land Nordrhein-Westfalen beschlossen.  Für diese wollen wir mit einer SPD geführten Landesregierung eintreten:

Frauen und Mädchen haben ein Recht auf ein Leben in Freiheit und Würde und auf körperliche und seelische Unversehrtheit.

Gemäß Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz fördert der Staat die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.

Familie

Familie ist ein auf Dauer angelegtes Zusammenleben von Erwachsenen und Kindern.

Familie ist der Ort, an dem  Gleichberechtigung konkret wird.

Junge Familien, Regenbogenfamilien, Patchworkfamilien und alle anderen Formen des Zusammenlebens mit und ohne Kinder wollen eine gleichberechtigte Teilhabe an der Familien- und an der Erwerbsarbeit.

Die Aufgabe der Politik ist es hierfür entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen.

Wir wollen: 

· den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Anfang an

· die  Einführung der Beitragsfreiheit für Ganztagsbetreuung

· und damit einhergehend die  Einführung der Kindergartenpflicht ab 3 Jahre      

· Wirtschaftsbetriebe sollen Unterstützung dabei erhalten, mehr Betriebskindertagesstättenangebote zu schaffen. Wir wollen eine familienfreundliche Arbeitswelt, damit Eltern Beruf und Familie vereinbaren können und mehr Zeit für ihre Kinder haben.

· Anpassung der Öffnungszeiten von Betreuungseinrichtungen an die Arbeitszeiten der berufstätigen Eltern

· Umbau des Schulsystems auf Ganztag

· Weiterentwicklung der Hilfen für Kinder im SGB II und im SGB XII
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· Bei plötzlich eintretender Pflegebedürftigkeit der Eltern, der PartnerIn, des Kindes soll die Freistellung von Arbeit, vergleichbar mit der Kostenübernahme während der Elternzeit, bis zu einem halben Jahr möglich sein.

· Alle ArbeitnehmerInnen sollen bis zu 5 Tage pro Jahr und Angehörigem (in gerader Linie und Ehepartner) bezahlten Sonderurlaub erhalten, um notwendige Pflegemaßnahmen regeln zu können.

Erwerbsarbeit

Es ist rechtliche Verpflichtung und ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit, dass Frauen und Männer für gleiche und gleichwertige Arbeit das gleiche Entgelt bekommen müssen. 

Trotzdem ist Lohndiskriminierung von Frauen weiterhin an der Tagesordnung, Frauen bekommen in Deutschland im Schnitt 23% weniger Lohn als Männer. 

Unser Ziel ist es weiterhin, einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn einzuführen, um Armut trotz Arbeit spürbar zu verringern. Insbesondere im Niedriglohnsektor, in dem mehrheitlich Frauen arbeiten, soll die Einführung eines Mindestlohnes zu einer spürbaren Einkommensverbesserung führen. Staatlich subventionierte Löhne durch Kombilohn – Modelle sind keine dauerhafte Lösung.

Wir wollen: 

· Kontrollmechanismen und Sanktionsmöglichkeiten zur Durchsetzung gleicher Bezahlung bei gleicher und gleichwertiger Arbeit, da freiwillige Lösungen bisher nicht zum Erfolg geführt haben

· Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge sollen nur Betriebe zum Zuge kommen, die Frauen und Männer in der Entlohnung gleich behandeln

· Wir wollen den flächendeckenden Wiederaufbau der Infrastruktur "Regionalstellen Frau und Beruf" vorantreiben

· Flächendeckenden Mindestlohn 

· Sozialversicherungspflicht für alle Erwerbsverhältnisse

· Abschaffung staatlich subventionierter Kombi-Lohnmodelle als Dauerlösung

· Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Frauen sollen ausgebaut werden und bezahlbar sein

· Schaffung von Möglichkeiten zur Wiedereingliederung von Berufsrück-kehrerinnen, insbesondere mit Übernahme der Betreuungskosten

· eine Begrenzung der Ladenöffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen, da diese frauenfeindlich, kinderfeindlich und  familienfeindlich sind.
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Führungspositionen

Der Anteil von Frauen in Führungspositionen in Deutschland liegt in den Chefetagen der börsennotierten Unternehmen bei ca. 10 %. 

In NRW sind auf der obersten Führungsebene insgesamt Frauen mit einem Anteil von 23 % vertreten, aufgrund des LGG im Öffentlichen Dienst. In Industrie und Handwerk ist der Anteil von Frauen deutlich geringer. 

Wir wollen:

•
Ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft u.a. zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen.

. Eine  Quote für die Besetzung von Führungsgremien nicht nur in börsennotierten Unternehmen. 

•
Im Aktiengesetz festzulegen, dass die Aufsichtsräte deutscher    Aktiengesellschaften bis zum Jahr 2013 mindestens zu 40% jeweils mit Frauen und Männern besetzt sein müssen (nach norwegischem und französischem Vorbild)

Ausbildung

Noch immer wählen Mädchen und Frauen eine Ausbildung in einem Beruf, der mehrheitlich durch geringes Einkommen und hohes Risiko auf Erwerbslosigkeit, geprägt ist.

Wir wollen: 

· Verzicht auf eine Typisierung möglicher „weiblicher“ und „männlicher“ Berufe.

· Spezifische Beratung zur Ausbildungs- und Berufswahl für  Mädchen und Frauen mit und ohne Migrationshintergrund und die Unterstützung in handwerklichen und technischen Ausbildungsberufen bzw. Studiengängen

· Geförderte Teilzeitausbildung in allen Branchen

· Arbeitmarktprogramme bei Wiedereinsteigerinnen, die ihrem Ausbildungstand entsprechen, ohne zeitliche und altersmäßige Beschränkungen.

Schutz und Hilfe vor Gewalt

Frauen und Mädchen mit Erfahrungen von Gewalt benötigen Schutz, Hilfe und Unterstützung, damit sie ihre Rechte einfordern und wahrnehmen können.

Dazu gehört eine entsprechend Infrastruktur, die dieses ermöglicht.

Wir wollen:

· eine landesweit einheitliche, bedarfsdeckende finanzielle und personelle Ausgestaltung von Frauenhäusern
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· eine sichere und unbürokratische Finanzierung, d.h. keine Einzelfallfinanzierung und keine Aufenthaltsbefristung für Frauen in Frauenhäusern

· in diesem Zusammenhang auch wieder den Ausbau des sozialen Wohnungsbaus betreiben

· Eine auskömmliche Finanzierung der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe  

· eine sichere finanzielle Ausgestaltung der Mädchenpräventionsarbeit gegen Gewalt

· Absicherung und Ausbau von Zufluchtstätten  für Mädchen

· Schutz und Hilfe bei drohender Zwangsheirat
· Präventionsmaßnahmen  in Schulen/Jugendzentren für Schülerinnen und Schüler in Bezug auf „Ehre und tradiertes Rollenverständnis“ und zum Problemfeld "Sexismus, Rassismus und Homophobie"

· Beratung, Unterstützung und medizinische Hilfe bei Genitalverstümmelung

